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Wahlvorschlag 
 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
Wahl von Beisitzerinnen und Beisitzern sowie stellvertretenden Beisitzerinnen und  
Beisitzern in den Landeswahlausschuss 
 
 
Es werden folgende Mitglieder des Landtags als Beisitzerinnen bzw. Beisitzer und stellvertre-
tende Beisitzerinnen bzw. Beisitzer in den Landeswahlausschuss gewählt: 
 

Beisitzerinnen bzw. Beisitzer stellvertretende Beisitzerinnen bzw. Beisitzer 

CDU CDU 

Angela Erwin MdL Matthias Kerkhoff MdL 

Dr. Jörg Geerlings MdL Oliver Krauß MdL 

Jens Kamieth MdL Dr. Ralf Nolten MdL 

Simone Wendland MdL Fabian Schrumpf MdL 

 
 
Grundlage: 
 
Nach § 9 Abs. 2 des Landeswahlgesetzes Nordrhein-Westfalen besteht der Landeswahlaus-
schuss aus dem Landeswahlleiter bzw. der Landeswahlleiterin als Vorsitzendem/-r und zehn 
Beisitzern/-innen, die der Landtag aus seiner Mitte beruft. Für jeden Beisitzer bzw. für jede 
Beisitzerin ist eine Stellvertretung zu benennen. 
 
 
 
Thorsten Schick 
Matthias Kerkhoff 
 
und Fraktion 
 
 
 


